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§ 30a Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherun g für Zwecke der Markt- 
oder Meinungsforschung 
 
 
(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Verarbeiten oder Nutzen personenbezogener 
Daten für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung ist zulässig, wenn 

 
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges 
Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung hat, oder 
 
2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder 
die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte und das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
gegenüber dem Interesse der verantwortlichen Stelle nicht offensichtlich überwiegt.  

 
Besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Absatz 9) dürfen nur für ein 
bestimmtes Forschungsvorhaben erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.  

 

(2) Für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung erhobene oder gespeicherte 
personenbezogene Daten dürfen nur für diese Zwecke verarbeitet oder genutzt 
werden. Daten, die nicht aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen worden sind 
und die die verantwortliche Stelle auch nicht veröffentlichen darf, dürfen nur für das 
Forschungsvorhaben verarbeitet oder genutzt werden, für das sie erhoben worden 
sind. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet oder genutzt werden, wenn 
sie zuvor so anonymisiert werden, dass ein Personenbezug nicht mehr hergestellt 
werden kann.  
 
(3) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem 
Zweck des Forschungsvorhabens, für das die Daten erhoben worden sind, möglich ist. 
Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person 
zugeordnet werden können. Diese Merkmale dürfen mit den Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit dies nach dem Zweck des Forschungsvorhabens 
erforderlich ist.  
 
(4) § 29 gilt nicht.  
 
(5) § 28 Absatz 4 und 6 bis 9 gilt entsprechend. 
 
 
 


